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Übersicht zur Umrechnung der Strahlenexposition von Röntgen in Sievert 

1 R/h = 0,01 S/h 

1.000 mR/h = 10 mSv/h 

1.000 mR/h = 10 mSv/h = 10.000 pSv/h 

3.800 mR/h = 38 mSv/h = 38.000 pSv/h 

800 mlle/h = 8 mSv/h = 8.000 pSv/h 

100 mR/h = 1 mSv/h = 1.000 pSv/h 

300 mR/h = 3 mSv/h = 3.000 pSv/h 

35 mR/h = 0,35 mSv/h = 350 pSv/h 

10.000 mR/h = 1.000 mSv/h = 1 Sv/h = 100.000 pSv/h 

zulässig war: 

1 pSv/h im Abstand 10 cm von der berührbaren Oberfläche 
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Zur Gruppe // gehören Quellen von nicht genutzter Röntgenstrahlung (Hochspan-

nungselektronenröhren, Elektronenmikroskope, Katodenstrahloszillographen, Elekt-

ronenstrahlgeräte für das Schmelzen, Schweißen usw.). 

Bei Geräten der Gruppe I darf die Leistung der Expositionsdosis auf 5 bis 10 cm von 

der Oberfläche der Schutzhülle 2,8 mR/h (0,8 pR/s) und bei Geräten der Gruppe II 

0,28 mR/h (0,08 pR/s) nicht überschreiten. 

Tabelle 3.3 

Einteilung einiger Typen von Elektrovakuumgeräten nach dem Austritt von 

Röntgenstrahlung 

Dosisleistung der Rönt- 
genstrahlung, mR/h 

Bezeichnung der Elektrovakuumgeräte, die als 
Quellen von Röntgenstrahlen gelten 

1000 bis 10.000 und mehr 
i 

GMI-90, GMI-83 

100 bis 1000 GI-2A; G1-4A, GM-2B; GMI-5; GMI-7; GMI-30; 
GMI-83W; W1-0,03/13  

10 bis 100 W1-0,1/40;W1-0,1/30 

. 	1 bis 10 TGI-1-500/20; TGI-1-700/25 

Den Werten für die zulässige Expositionsdosisleistung liegt eine 36-stündige Ar-

beitswoche zugrunde. Bei anderer Dauer der Arbeitswoche sind diese Werte mit 

dem Koeffizienten k = 36/t zu multiplizieren, wobei t die faktische Dauer der Ar-

beitswoche ist. 

Tabelle 3.3 zeigt die Einteilung von Elektrovakuumgeräten, die anhand des Austritts 

von Röntgenstrahlung zur Gruppe II der Strahlungsquellen gehören. 

§ 4. Methoden zur quantitativen Bewertung von Röntgenstrahlung 

Messapparatur 

Wenn sich eine Person in der Nähe von Röntgenstrahlungsquellen befindet, ist es 

möglich, dass sie bestrahlt wird ohne es zu bemerken. Deshalb ist es notwendig, 

ständig die Expositionsdosis und die Expositionsdosisleistungen an den Arbeitsplät-

zen sowohl individuell als auch insgesamt zu kontrollieren. 

Es gibt eine Reihe von Geräten für die dosimetrische Kontrolle, die auf verschiede- 

nen Messmethoden beruhen. Für das Messen von Dosen und Dosisleistungen von 



Die Dimension des Gefährdungspotentials der P-15 gegenüber 
Röntgenstörstrahlung 

Zum besseren Verständnis: 

Der Modulatorröhre GMI-90 wird herstellerseitig eine Exposition gegenüber Röntgen-
störstrahlung bis zu „10.000 mR/h und mehr" zugeordnet. 

Anmerkung:  „10.000 mR/h und mehr" = ,,100 mSv/h und mehr" 
mSv/h = Millisievert pro Stunde 

„100 mSv/h und mehr" entspricht der 100.000fachen Überschreitung der zu-
lässigen Ortsdosisleistung (1pSv/h im Abstand 10cm von der berührbaren 
Oberfläche gem.Strahlenschutzgesetzgebung DDR) und meh r. 

Die Modulatorröhre GMI 90 war zweifach in der Rundblickstation P-15 vor-
handen. Infolge verdichtet sich das Strahlungsfeld auf die doppelte Dosis-
leistung und das Gefährdungspotential der Ortsdosisleistung addiert sich 
kumulativ zweifach auf. 

Der Hochspannungsgleichrichterröhre IA/1-0,1/30 wird herstellerseitig eine Exposition 
gegenüber Röntgenstörstrahlung bis 100 mR/h zugeordnet. 
Anmerkung:  100 mR/h = 1 mSv/h. 

1 mSv1h entspricht der 1000fachen Überschreitung der zulässigen Ortsdosis-
leistung (1 pSv/h im Abstand 10cm von der berührbaren Oberfläche) gern. 
Strahlenschutzgesetzgebung DDR. 

Die Gleichrichterröhre W1-0,1130 war vierfach in der Rundblickstation P-15 vor-
handen. Infolge verdichtet sich das Strahlungsfeld auf die vierfache 
Dosisleistung und das Gefährdungspotential der Ortsdosisleistung addiert 
sich kumulativ vierfach auf. 

Ergebnis: 

Ohne Berücksichtigung des Röntgenstörstrahlers — Magnetron -, wurde durch die 
sowjetische Herstellerseite den Nutzern des Radargerätes P-15 eine 
Expositionsleistung gegenüber Röntgenstrahlung für eine 36-stündige Arbeitswoche 
vor 

204 mSv/h 

angezeigt. 

Das entspricht mindestens  einer 204.000tachen Überschreitung der zulässigen 
Ortsdosisleistung von lpSv/h in 10cm Abstand von der berührbaren Oberfläche gem 
Strahlenschutzgesetzgebung DDR. 
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Tabelle 3.3 

Einteilung einiger Typen von Elektrovakuumgeräten nach dem Austritt von 

Röntgenstrahlung 

Dosisleistung der Rönt- 
genstrahlung, mR/h  

Bezeichnung der Elektrovakuumgeräte, die als 
Quellen von Röntgenstrahlen gelten 

1000 bis 10.000 und mehr  GMI-90, GMI-83 

100 bis 1000 GI-2A; GI-4A, GMI-28; GM1-5; GMI-7; GMI-30; 
GMI-83W; W1-0,03/13 

10 bis 100  W1-0,1/40;W1-01/30 

1 bis 10 TGI-1-500/20; TGI-1-700/25 

Den Werten für die zulässige Expositionsdosisleistung liegt eine 36-stündige Ar-

beitswoche zugrunde. Bei anderer Dauer der Arbeitswoche sind diese Werte mit 

dem Koeffizieriieri k 36/t zu multiplizieren, wobei t die faktische Dauer der Ar- 

beitswoche ist. 
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Tabelle 3.3 

Einteilung einiger Typen von Elektrovakuumgeräten nach dem Austritt von 

Röntgenstrahlung 

Bezeichnung der Elektrovakuumgeräte, die als 
Quellen von Röntgenstrahlen gelten 

Dosisleistung der Rönt- 
genstrahlung, mR/h  

i 1000 - 10.000 und mehr 

100 bis 1000 

GMI-90 GM1-83 

GI-2A; G1-4A, GM1-2B; GM1-5; GMI-7; GMI-30; 
GM1-83W; W1-0,03/13 

10 - 100 W1-0,1/40; W1-0,1/30 

1 bis 10 TG 1-1-500/20; TG 1-1-700/25 



Bericht der Radarkommission 

	

3. 	ERGEBNISSE 

	

3.1 	Expositionen 

Exposition zeuenüber Rünt2enstrah1ung 

Die Phase 1  ist dadurch charakterisiert, dass kaum Messungen zu Ortsdosisleistungen und 

keine personenbezogenen Dosiswerte vorhanden sind oder verlässlich rekonstruiert werden 

können. Für die Phase 1 wird eine zuverlässige oder auch nur obere Abschätzung der 

Exposition durch Röntgenstörstrahlung rückwirkend für nicht möglich erachtet, da die Daten-

und Informationsbasis unzureichend ist. Eine Übertragung der Ergebnisse späterer Messungen 

(der Strahlenmessstellen der Bundeswehr) als auch aktueller Messwerte auf frühere 

Expositionszeiträume ist in der Regel nicht möglich, da eine Vielzahl von Einflussfaktoren 

nicht mehr rekonstruierbar sind. Für die NVA-Geräte erstreckt sich der Zeitraum der Phase 1 

bis zum Ende der NVA, da für die NVA-Geräte nach Kenntnis der Bundeswehr hinreichend 


